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Auszeichnung,BürgermeisterDr .Bürger
hat heute vormittags demEhemann
aus undPfarrer zu S .Josef obder
dringende Jakob Leben ,welcheam
so sein 50 jährige Briefe zu
bitoremfeiert ,unddemVorstehende
VerschgenossenschaftFranzzuver¬
welcherdieseFunktionbereit
Jahrelangversieht ,dieihnenvom
Gemeinderatheverliehengroßege¬demSalvatorMedailleüberreichtdenDirectordesLeopoldstädterCommunalgenasiumsJohannHolmschlagunddemVor¬seherdesBezirkesMeinungwelcheersterenanläßlichseinerPensio¬einungundlezteninfolgefür¬
ausserordentlichenVerdienteaufcommunaleundjemand
Gebiete,dasBürgerrechtderMen¬mitNachsichtderLagerverliehen,wordenist wurdederBürgeren
abgenommenn,Bürgermeisterbe¬gängerhieltanjedenderAu¬
gezeichneteneineAnsprachen
welchenerdieVerdienstedesselbenhervordemfeierlichenAktenwohntenVerbürgermeisterGebachdieStadtrathSchrift
MöglichdieGemeinderscheStock¬laten sahen ,irgendvorstehenObmannsvonGren¬stirten Magistratebe¬

schwerlichdieundMatthalterenindieabgeändertenPlatender
EsbranntenderGeneh¬nachderHagemannubeiunsdasdergedrengeschegenehmen

et
sehr

es

dienerStadtrath
Sitzungam16 .Juli18

VorschendenVerbach
M.Schuhreferiert ,abereinen

Grundwaschungnachten derReferenten
tragwirdgenehmigehinantragtdiever¬
legungderWahrschrifteneinenFrauchindollung

aus v .M.beantragezube¬
nahmeerdengegenäusserensollesihnensachewegener be¬an leich ihn an¬sehe schmungal¬2 in das denener¬den angehenden

ge¬den
der herge¬1 .ein gefolgt

beendigeRefe¬ten
hofer



inExpositionsgeschnur
tom .

InStadtsachewurdeheutemit
derBerathungüberdieSchaffung
einesGesetzesbetreffenddie
EntrigungfüröffentlicheGe¬mangradeimGebietder1Rechtshaupt.v .Rhederstadt
Wernbegonnen .M.Aug.d .Mayerlegten
denvomStadtragscomiteverfaßen,
EtwaseinessolchenGesetzesvorderBerathungdaringe¬
sorgerundS .Ing .Kagen
zugezogen.derReferentfühleauchso
delungwegseinenringste eige¬den ge¬

ge¬seh¬eignungmirinple¬er denherrenmaterielleSchädigungvonre¬
tigerndurchführen.
EswirdsodannindieBerathung

dasEntwurfesder45zählteinge¬
ganzenund12heuteerkandt.vondieserEinzelnestwurdeaberhinde¬abschaftnichtuntermirdenHerzogennachfragte
getragen diehie¬aufe ich lei¬

prache .dieseGegenstand6

UrsachderErlegung

81 .ZumZweckederDurchführer
dasaufGrundderBeuordnungfür
Wier vom WienerGemeint .
rachefestgesetztenGeneralregelungs¬

Generalbalienplan .bewahrweitder

GeneralPaulinenPlannoch
nichtfestgesetzist ,dervondemselbenindemeinzelnenFallenbest.

ten Bautenu .Wieferner
zurDurchführungvonderGemein¬
beabsichtigtenöffentlicherWerke
AnlagenwarzurBeseitigung
vongeschenendenöffentlichen
WohlezuwiderlaufendenAnlagenstehtderGemeinde.Wieauch

Erzeugungsrechthinsichtlichder
in WienerGemengebiete
befindlichenLiegenschaften
Rechtesowiehinsichtlichallesentwal¬hab ,oderunterhaltderErdebe¬findlichenRohr,oderanderenBe¬
tungenu sonstigenEinrichtungen
ze ,ohneisteseinervorausgehendenweiterenBeurtheilungderGemein¬
nützigkeitdesZweckesbedarf.Ins
besondernstehtdasEntrichtenzurecht,

Das GemeinWienzu¬
Bestellungvonsehnlichen

Communicationenstraßen,Hasse
Lehen,durchfahrten,durchganze
höfen,Schiffahrtscana,Überführen
Plaze,öffentlicheGartenanlagen
u .s .w .



zurErbannungvonöffentlichen
Gebäudenu .AnstaltenSchulenvon
kenhäusern,Friedhof,leichenhäuser,bestalten,sonstigederöffentlichen

GesundheitspflegedauendeSeite
LagerhäuserMachthaltenMark
schlechthause,öff .Verkauftun¬
steigernhalten,sonstigederallge¬meinenBenutzungdienen
handelsodergewerblicheAnlageer¬

zurAusführungvonCanaliswegendesanderenmitbitlichaufdieöffentlichePeinlichkeit
notwendigenVorkehmigen.zurHerstellungvonAnlagen
leitungen,welchedieVorsehungderStadtwannmitWassersichtritt derandernVorursach¬
oderKraftquellenbegreifen,zumvonBahnenwelche

zur BeförtmichvonPersonen
oderBestendenen¬vorAusführungvonBauwerke
anlagen,vonwelcheroderteriellenBedeutungderfür
ehederH .VerscheinungdankteihrenThäter

so derErhaltung,gonstige
Ausgestaltung,Ergänzungdererhellen ,alleüber

ge¬ eineWetterbelegen,leitungen
zurBeseitigungderEhrn¬ge¬

Jerlichendlichenabge¬
fröhlichenAnlagen.

zurReguliereinzelne
wegendeszuschafftgonstigeranstellenmit
VnterrichtdererfoderlichenZu¬

salzen .IndieFertigungkönnenda¬denGrundlicheausgedeu¬ende ,auchgebenmahlen
ausderdahinfahrendenda¬
zugestattendenöffentlichenCom¬nicationebitt zutiefevon25oderneuenBelie¬
erforderlichsind,wobeijedochdieEnt¬
erganggrößerergleichenumdenendes10RoseGeschesnicht
aufgeschlossenist .

vber Antragebegerten .
PergerwartenochfolgendePunct
angenommen:/Jahrlangedieinch erman¬Fol .Morgenwürde,auchwo¬es mir in¬auchbeiderinWeibedabe¬esse erschendes hiesige vorzu¬

ge¬nen den zur ehrge¬
auslesenhattenzude¬ge¬

er¬
82.nochnichtsolierterhält

folgendeprincipielleBestimmungen.ErerstdieSchatzungvorge¬nommen,dannexponiret .



der betreffendeHauseigenthum
hat die WahlentwederdenSapo
dictionsAntragzunehmenoder
binnenJahrenselbst zuteuer
bauter innerhalbdieserZeitnicht

o

so erhält er dieReparationsinne ,abermitAbzugeines
Ponales von50

53 .Wennder Eigenthümereines
Grundes,welcherbeieinerBausch¬
nugzu ErrichtungeinerEinsen¬

dungbei WidungdesGrundalsBaugrund,esbeiabtheilung
dasGemütderBaustelleninsiederGenealegulierungsr .Ge¬vorstammenplandereiner
in anzelnenFallefestgeschla¬
BautedurchbenachbarteGrund
fachenzuergangenistkennenwashalbenJahresnacherfolgterBau¬
hördlicherAuffindungdiesenihm
angebotenenErgänzungszumgegeneinenachVerbungoderin derenErmanglungnachdenBestimmungendiesesGesetzes
festzusetzendeEntschädigungnichtergiebt ,soist dieGemein¬
wieberechtigt,seineganzeVer¬
sitätoderdochdenzurErreichen¬desRegationspracheserfoderlichen

Theilzuentwöhnen.dasselbegilt denn ,wenn
beidergleichenGelegenheitseien,dasGründungenehmersderTausen
EndlichenAuffordungzurHebungeinerbenachbarensoltennichtverlauberenGrundflächeindergleichenFristnichtentsprochendieetwaangesichteBewilligungwird

4

zurHerstellungderZufriedung
zu Bauführung ,hat Weberes
Greitsals Baugrundalszur
AbtheilungaufBauglägeistzuver¬

jagen ,solangenichtdieErwerbung
des Ergänzungsgestattge¬
fundenhat .

werden
ferner folgendenochnicht

stylisirte ,Grundsätzefestzustellt:
. )VorangehendegütlicheVerhand¬
lungenwendieseVerhandlungenscheitern
. )dieGemeindeentscheidet,sodann

nachfreien Ermessen ,welchem
GrundbesitzersieihrExpropriations¬

recht überträgt
. )DerBetreffendemußdann

innerhalb eines halbenJahres
vondiesemExpropriationsrechte
Gebrauchmachen,widrigenfalls
diesesihmgegebeneRechtwieder

erischt .
54 .daß Enteigungsrechter¬
stractsichaufdasEigenthuman
untrüglichenSachenoderauf¬
EinschränkungderselbendurchSeiteteretderaufdieEinschenandere

dinglicheRechteoderaufdieAufhebung
BeschwirkungoderÜbertragwar
lerinsolcherRechte,derenAus¬tunganeinebestimmtenOrt
gekanntenistoderaufdieAufhebungbenAuschränkungdesRechtesRohr¬sonstigeLeitungeninStraßen¬
Bürgerzulegen,oderdaselbstzube¬
lassen.EskannsichaberaucherstreckenaufdasEigenthumdenbeweglichen
Sachen,sowieaufdringlichePachtewasdenselben,u .endlichdasaber¬
Rechte,wanndieselbenzurErrei¬



chungder im§ .angegebenen
Zweckeerfortlichsind .DieEntrigung
voroderdurchdieArtdieBesitzes
nachdurchdenCharakterbesitzer
behindertwerden .

5 .die Entrigungkannsichauch
aufsolcheöffentlicheAnstaltensie
Anlagenerbrochen ,fur daraner¬
rahtunggleichfallsdieEntrigungwe¬
wendigerheit aufferneauch
derenEntrigungeinhöhere

öffentlicherZweckerreichtder
ZweckderzubezeignendenAn¬
fallderAnlagenichtwesentlichfer¬
trächtigtoderdurchanderweitige
AugenvollständigErsazgeschaffen

er 56 .die GemeineWienkann
dasRechtdieEntrigungzubegehen,mitZahlungder100Statthal¬tenenanderePersonenüber¬
tragengelten ,sodanndieein
NachsendenfürdieGemeinengetroffenenBesinnigenmitderähnlichangeführtenKinde,rungenfür denUnternehmer
welchemdasRechtdieErlegung

gen we¬dieseBestiengeltauchdawe¬dieGewercknachwerfflicher
stediesesIntrigungsrechtzuüber¬

tragen .82 .dasEreignisrechtkannmirinsoweitauflageausge¬
übtwurden,alsdasselbeErin
reck,zuwelchemdieErträgen,tantnotwendigerkanntwer¬einmalvollzogeneEr¬

nung kann nicht aufgängig
machtwerden .

Gegenstand u .Ungder
Entschädigung

58 .die ChimWieist
verpflichtet,denEntrigeten,dieda¬

835v .H .Gesetzbuchesent¬
sprechendeSchadloshaltungzuleisten.alsErteigerte,istdasjenigeanzusehen
welchemdasGegenstandderInter¬
nunggehört ,oderwelchemameinemGegenstandderEntrigung
ein mit demEigenthumeines
anderenGegenstandesverbundnes
dringlichesRechtezusteht.
89.SeiteErmittelungderErthei¬

gungistdurchaufdiejenigenNach¬HeuteRücksichtzunehmen,welche
nützungsberechtigteGebrauchsberech¬tigeBestandnehmendurchdieEnt¬eignungerleidenu .derenVergü¬

tung demAnteignetenob¬liegt ,sofernderalsSatzfürden
GegenstandderEntrügungzulei¬stendenBetragnichtzurerin¬
gungdergegendenEntriganten
zustehendenEntschädigungsanspruch
zu denenhat .

310.WirdnureinTheileinesGrundbe¬sitzesereignet,soistbeiderErmittlung
denEntschädigungnichtaufden
WerthdesabzutretendenGrundstückessendede WendungderWerthesRücksichtzunehmen,welchedieVerglichdesWochedesGrund¬besitzesvonderAbtretungmitdemalsdasgerückbleibendenTheile
desGrundbesitzersichergibt.



dieGemeindeWienist berechtigtund
über VerlangendesEigenthümers
verpflichtet,einFallefürdieZweckederEneignungbloseinTheileines
Grundbesitzeserforderlichist ,jedochderzurückbleibendeTheilseiner
bisherigenBestimmunggemäßnichtmehrzweckmäßigverwendetwerdenkanndenganzenGrund,
besitzeinzulösen.TheileinerGebäudeskönnennurinsofernanzeigetwerdenalsderübrigbleibendeTheildesselbenselbständigge¬
sig verwendbarist .811 .BeiderErmittlungderEntschä¬
digungist aufdiejenigenVer¬
hältnissekeineRücksichtzu
nehmenn,hinsichtlichderener¬
hellt ,daßsieinderAbsichthervorgerufenwurden ,umsiealsGrundlagefürdieEr¬
höhungderAnspruchaufhat
schädigungzubenützen.AuchaufsolcheBaulichkeitenoderAnlagenist beiderErmüllung
denEntschädigungkeineRücksichtzunehmen,welchegegendiemolirungsreyers,oderwelcheobwohleinebehördlichebewil¬genfürdieselbennothwendig
gewesenwäre,dochohneeinesolcheerrichtet,oderaufsolcheAnderungen,welcheandem
GegenstandderEntrigenerstnachStellungdesAndre¬gesaufAnlegungvorgenomm¬

den undderWeltderbesondereVor¬habebleibtbeidenFamillungundesledige,wusstebeleh¬einVrtheln,welchebe¬
GegenstandderEndigunginFolgedeinigenUnterneh¬hinwelchedieEntrigungstatt
findetz .B.eineFrauverlan¬gerung,dieSchaffungeinen

1487
einen Franke ,dieVerbreiten
einen MessedieUmgestelten
einenStraßein einenPlatzetc .
bei Straßegulirungen ,nannt
lich auchjeneWertherhohung

folgeder fürRegulirungszweck¬
gewährtenbesonderenBefreiungvonSteuernundAnlagen ,ist bei
denBestimmungderEntschädigung
soferne in Betracht zuziehen
als diese Werterhöhungbeider
Ermittlung des Werthesden
Realität nach derEndigung.
abernichtbei derErmittlungdesWerthesderRealitätvor¬
derselbenin Anschlagzubrin¬
genist .DagegenstehtesderGemeindefrei ,imfallenureinTheildesGrundbesitzesenteignetwird ,
denentfallendenTheilderjenigenBeitrage,welchenachdenBestimmung
genbesonderenGesetzeetwavondenEigenthümernalsBetheiligtendeszuschaffendenUnternehmensandieGemeindezuleistensindoderdieanStellederBeitrageetwatretendenGebürenvonden
EntschädigunginAbzugzubringensobalddieHöhederBeitragsleit¬oderGeburrechtskräftigfestgestelltist ,undinandernwilldie¬mittelleEntschädigungbiszurHohederenthaltendenBeitragsge¬oderGebür,soweitdießdieEnt¬
schädigennichtüberfügt,zu
GerichtshandenzuerlegenundnunmitdemÜbermasseandenBezuge
berechtigtenauszubezahlen

Willdie Gemeindevondiesem
RechteGebrauchmachen,soistsie
verpflichtet,dieHöhederBeitragsleistung,bezw.derGebürbeiden
SchützunganzugebenundisthieraufbeiderBerechnungdesWerthesderübrigbleibendenGrunderRücksicht
zu nehmen .
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